






HR-szene Ausgabe 05I11 . 17. Oktober 201104

zeit zwischen den Arbeitsvertragsparteien verein-
bart ist. Eine Abrede, nach der der Arbeitnehmer
dem Arbeitgeber seine gesamte Arbeitskraft gegen
Zahlung einer fixen Vergütung zur Verfügung stellt,
lässt für Überstunden per se keinen Raum.

4. Vergütung

Wenn der Arbeitnehmer von sich aus z. B. am
Wochenende tätig wird, ist der Arbeitgeber nicht
verpflichtet, diesen Einsatz durch eine besondere
Vergütung abzugelten. Nur auf Anordnung des 
Arbeitgebers geleistete Arbeit ist von diesem zu
vergüten. Durch sog. Pauschalierungsverein -
barungen, die vorsehen, dass ggf. anfallende
Überstunden mit dem regulären monatlichen Ver-
gütung abgegolten sind, kann der Arbeitgeber zu-
sätzliche Kosten vermeiden (die AGB-rechtliche
Zulässigkeit derartiger Abgeltungsklauseln, die
keine Begrenzung der zu leistenden Überstunden
in einem bestimmten Bemessungszeitraum ent-
halten, ist allerdings umstritten). Zumindest bei 

leitenden Angestellten oder Mitarbeitern mit einer
hohen Vergütung ist von der Zulässigkeit der pau-
schalen Abgeltung auszugehen. Im Übrigen kann
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Verfall- und
Verjährungsfristen entgegenhalten.

Rufbereitschaft muss grundsätzlich nicht be-
sonders vergütet werden, da es sich insoweit nicht
um Arbeitszeit handelt. Eine abweichende Beur-
teilung ist allenfalls erforderlich, wenn anwend-
bare tarifvertragliche Vorschriften ein Entgelt
vorsehen oder die Arbeit tatsächlich vom Arbeit-
geber abgerufen wird. 

5. Arbeitsrechtliche Sanktionen

Sollte der Arbeitnehmer trotz einer ausdrück-
lich getroffenen Vereinbarung oder wider einer
wirksamen Anweisung des Arbeitgebers seine 
Erreichbarkeit am Wochenende nicht hergestellt
haben oder einen in dieser Zeit vom Arbeitgeber
übermittelten Arbeitsauftrag oder eine sonstige
Weisung nicht ausgeübt haben, verhält sich der
Arbeitnehmer vertragswidrig. Ein solches Ver-
halten kann vom Arbeitgeber abgemahnt werden.
Im Wiederholungsfall kann der Arbeitgeber eine
verhaltensbedingte Kündigung aussprechen. Eine
außerordentliche Kündigung wird dagegen nur in
Ausnahmefällen bei einer beharrlichen Arbeits-
verweigerung zulässig sein, wenn der Arbeitnehmer
wiederholt, bewusst und nachhaltig seine Arbeits-
pflicht verletzt. 

Sollte hingegen keine wirksame Verpflichtung
des Arbeitnehmers bestehen, am Wochenende
eine entsprechende Verfügbarkeit herzustellen
kann der Arbeitgeber dieses Unterlassen nicht
wirksam durch eine Abmahnung oder Kündigung
sanktionieren. 

6. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates

Neben der individualrechtlichen Ebene sind die
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu beachten:
Dieser hat gem. § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG über die
Lage der Arbeitszeit mitzubestimmen. Dies gilt
nach Auffassung des BAG auch im Hinblick auf
die Anordnung von Rufbereitschaft. Auch die vor-
übergehende Verlängerung der betriebsüblichen
Arbeitszeit wegen der Anordnung von Überstunden
ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitbestim-
mungspflichtig. 

Darüber hinaus kann der Betriebsrat ein Mit-
bestimmungsrecht bei der Einführung und An-
wendung von technischen Einrichtungen geltend
machen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten
oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.
Nach h. M. kommen als technische Überwachungs-
einrichtungen auch Mobiltelefone und Smartphones
in Betracht. 

.

Carsten Domke LL.M.
C'M'S' Hasche Sigle

Die nächste Ausgabe erscheint am 

14. November 2011
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09. / 10. November 2011  |  Hotel Palace Berlin
22 Best Practice Case Studies von HR Direktoren

In bis zu 25 Case Studies in drei parallelen Foren zeigen Vertreter renommierter Unternehmen, wie 
sie konkrete Hürden überwunden und Probleme gelöst haben. 

Die Nutzung des CHRO Dialogs für One-to-One Meetings mit Lösungspartnern und Experten bietet 
den Teilnehmern eine exzellente Plattform für Fachgespräche und stellt sicher, dass HR Direktoren 
einen Überblick über die neusten Beratungen und Technologien im HR Bereich erhalten.

CHRO DIALOG 10
Wie sieht der Arbeitsplatz

von morgen aus?

HR LEADERSHIP

www.hr.econique.com

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

              
        

             
            

           

  

The intelligence behind the
world's leading business events

www.marcusevans.com

23. - 25. Oktober 2011
Grand Hotel Heiligendamm
Bad Doberan, Deutschland

Teilnehmer@marcusevanscy.com
www.hr-gipfel.com

Der gesellschaftliche und technologische 

Wandel erfordert ein innovatives 

Personalmanagement. 

5. Gipfel für Strategie und Innovation im Personalmanagement
Zum fünften Mal führt marcus evans Verantwortliche aus dem Personalbereich 
deutschsprachiger Unternehmen zum Erfahrungsaustausch zusammen. Im 
Fokus stehen Erfahrungsberichte, Diskussionen und Networking-Gelegenheiten 
um das Thema Human Resources Management und die aktuellen 
Herausforderungen, welche sich auf die Personalarbeit ergeben.

http://www.hr-gipfel.com/hrszene
http://www.hr.econique.com
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Prof. Dr. Manfred Bruhn, wissenschaftlicher Beirat von Deutschlands Arbeitgebermarken

Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Unternehmensführung, am 
Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel und Honorarprofessor an der Technischen 
Universität München.

„Mit Employer Branding positioniert sich das Unternehmen intern und extern als Arbeitgeber und erreicht 
dadurch eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Dies ermöglicht es, von der Zielgruppe gegenüber den 
direkten Konkurrenten als bevorzugter Arbeitgeber, als Employer of Choice, wahrgenommen zu werden.“

DEUTSCHLANDS FITNESSTEST 

FÜR ARBEITGEBERMARKEN

WIE ATTRAKTIV 
WIRKEN SIE 
ALS ARBEITGEBER?

Testen Sie Ihre Arbeitgebermarke in einem unabhängigen 

Prüfverfahren auf Herz und Nieren.  

Sprechen Sie mit Paula Thieme (030) 800 93 20 80 oder melden Sie 

sich direkt an unter WWW.DEUTSCHLANDS-ARBEITGEBERMARKEN.DE

Messung realer Effekte statt Ranking oder Juryvotum

Kombinierte Perspektive von Mitarbeitern und potentiellen Bewerbern

Stärken-Schwächen-Profi l mit Handlungsempfehlungen

Kompaktes Controlling-Instrument mit wenig Aufwand MIT EXKLUSIVEM 

FACHKRÄFTEPANEL 

& DURCHGEFÜHRT VON DER

http://www.deutschlands-arbeitgebermarken.de

